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RS OGH 1956/4/18 1Ob193/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1956

Norm

ZPO §488 Abs1

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Ohne Beweiswiederholung die Beweiswürdigung des Erstgerichtes abzulehnen und, ohne daß eine Mängelrüge

erhoben worden ist, mit der Aufhebung des erstgerichtlichen Urteils in einer Frage vorzugehen, stellt einen Mangel des

Berufungsverfahrens dar.
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